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 Jubiläumskonzert mit    

„Die Hollerstauden“ aus Österreich         
 Samstag 17.06.2023 um 19:30 Uhr 

Silberdistelhalle Egenhausen, Saalöffnung 18:30 Uhr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eintritt: Vorverkauf 22 €, Abendkasse 25 € 
Kartenvorverkauf:  
KSK, VOBA Egenhausen, email: rhammer34@gmail.com 
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Standesamtliche Nachrichten

Monat Mai 2023

Sterbefall:
19.05.2023
Mast Wilhelm, Hafnergäßle 3

Geburt:

04.05.2023
Emma Sophie Ungerer
Eltern: 
Anna und Denis Ungerer, 
Kugeläcker 1

Eheschließung:
19.05.2023
Stefanie Becker und Benjamin Hiel, Gräbenstraße 2

Amtliche Bekanntmachungen

Termine Müllabfuhr
Am Dienstag, 20. Juni 2023
findet die Abholung Biomüll statt

Am Donnerstag, 22. Juni 2023
findet die Schadstoffsammlung statt.

Abgabe vor dem Farrenstall, Hauptstraße 25, 
13:15 Uhr – 14:15 Uhr

Schadstoffe
Schadstoffhaltige Abfälle aus Privathaushalten müssen beim 
Schadstoffmobil, das zweimal im Jahr in allen Ortschaften des 
Landkreises hält, abgegeben werden. Gewerbebetriebe können 
Kleinmengen an Schadstoffen nur nach vorheriger Anmeldung 
beim Abfallwirtschaftsbetrieb über das Schadstoffmobil entsor-
gen. Schadstoffe dürfen nicht vermischt und sollten nach Mög-
lichkeit in den Originalbehältern abgegeben werden. Sie müssen 
direkt dem Personal beim Schadstoffmobil gegeben werden und 
dürfen nicht am Standort abgestellt werden, da sonst z.B. Kinder 
zu Schaden kommen könnten.

Zu Schadstoffen gehören:
Flüssige Farb- und Lackreste, Fotochemikalien, Quecksilberther-
mometer, flüssige Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Klebstof-
fe, Pflanzenschutzmittel, Lösemittel, ölhaltige Betriebsmittel,  
Laborchemikalien, Säuren und Laugen.

Auf keinen Fall gehören zu Schadstoffen:
Eingetrocknete Farben und Lacke (sie gehören zum Hausmüll), 
Batterien, Leuchtstoffröhren (bitte beim Recyclinghof abgeben).

Was zur jeweiligen Sammlung gehört, kann im Abfallkalender 
nachgelesen werden.

Diese Ausgabe erscheint auch online

Arzt 
Notfallpraxis am Klinikum Nagold
Röntgenstraße 20, 72202 Nagold
Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis 
kommen.
Zentrale Rufnummer, unter der in der Nacht und an den 
Wochenenden und Feiertagen der Dienst habende Arzt 
zu erreichen ist: 01805 19292-158.
In den sprechstundenfreien Zeiten, Freitag, 19.00 Uhr, 
bis Montag, 8.00 Uhr über die Rufnummer: 116117
Bitte beachten:
Geänderte Rufnummer zur Anforderung eines Kranken-
transportes im Landkreis Calw: Telefon: 07051 19222

Kinderarzt
In den sprechstundenfreien Zeiten, Freitag, 19.00 Uhr, 
bis Montag, 8.00 Uhr über die Rufnummer: 116117

Augenarzt
An Wochenenden und Feiertagen
über die Rufnummer: 116117.

Hals-, Nasen- und Ohrenarzt
In den sprechstundenfreien Zeiten und an Feiertagen,
Freitag, 19.00 Uhr, bis Montag, 7.00 Uhr
über die Rufnummer: 116117

Apotheke
Samstag, 17. Juni 2023
Rosen-Apotheke, Turmstraße 4, 72202 Nagold, 
Tel. 07452 84060

Sonntag, 18. Juni 2023
Apotheke Wildberg, Marktstraße 20, 72218 Wildberg 
Tel. 07054 5132
Rosen- Apotheke, Rosenstraße 55, 72213 Altensteig 
Tel. 07453 7112

Zahnarzt:
Bitte kontaktieren Sie den zahnärztlichen Notfall-
dienst Tel. 0761 120 120 00

Tierarzt
Bitte kontaktieren Sie Ihren Haustierarzt

NOTDIENSTE

VERLAGSTIPPS:
Bei PDF-Dateien müssen alle Schriften eingebettet sein.
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Flächennutzungsplan  
„Hochnagoldtal 2015 – 3. Änderung“
Bekanntmachung der Wirksamkeit
Die Verwaltungsgemeinschaft Altensteig hatte den Flächennut-
zungsplan „Hochnagoldtal 2015“ im Jahre 2006 aufgestellt. Die 
Genehmigung des Landratsamts vom 21.02.2006 wurde im Mit-
teilungsblatt seinerzeit bekannt gemacht.
Dann wurden einige punktuelle Änderungen erforderlich, die im 
Jahr 2008 verbindlich wurden (1. Änderung). Später ergaben sich 
punktuell neue Änderungen, die im Jahr 2014 wirksam wurden 
(2. Änderung). Aktuell wurden mit der 3. Änderung des Flächen-
nutzungsplans vier weitere Planungspunkte erforderlich:

3.1  Flächentausch von Wohnbauflächen auf Gemarkungen Al-
tensteig/ Altensteigdorf und Spielberg für das Wohnbauge-
biet „Am Kirchspielweg“ in Altensteigdorf

3.2  Flächentausch von Wohnbauflächen auf Gemarkung Wald-
dorf für die Neuausweisung des Wohnbaugebietes „Hecken-
rosenweg II“ in Altensteig-Walddorf

3.3  Ausweisung eines neuen Sondergebietes (SO) „Grubenäcker“ 
in Simmersfeld-Fünfbronn

3.4  Berichtigung des Flächennutzungsplans wegen Ausweisung 
eines neuen Baugebietes „Brand V“ nach § 13b BauGB in Al-
tensteig-Überberg

Das Landratsamt Calw hat mit Erlass vom 08.07.2021 die 3. Ände-
rung des Flächennutzungsplans nach § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch 
genehmigt.
Aufgrund der zusätzlich erforderlichen Retentionsflächen beim 
Plangebiet „Brand V“ in Altensteig-Überberg wurde im Nachgang 
eine Waldumwandlungserklärung erforderlich, die zwischenzeit-
lich mit Verfügung vom 26.05.2023 erteilt wurde.
Die Wirksamkeit der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
konnte erst nach Erteilung der Waldumwandlungserklärung 
eintreten, weshalb die Bekanntmachung nochmals erfolgt. Mit 
dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung des Flächennut-
zungsplans nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch wirksam.
Jedermann kann den Flächennutzungsplan sowie seine Be-
gründung mit Umweltbericht während der Dienstzeiten bei der 
Stadtverwaltung Altensteig, Baurechtsbehörde, Rathausplatz 1, 
72213 Altensteig einsehen und über ihren Inhalt Auskunft ver-
langen. Der Änderung liegt eine zusammenfassende Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch bei. Daraus ist zu entnehmen, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplanverfahren berück-
sichtigt wurden. Man sieht darin, aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägungen mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.
Die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist nach 
vorheriger terminlicher Absprache mit den Mitarbeitern des 
Stadtbauamts unter der Tel.-Nr. 07453/9461-132 oder per E-Mail 
an lea.mueller@altensteig.de möglich.
Die Unterlagen zum Flächennutzungsplan sind auch im Internet 
einsehbar unter www.altensteig.de ➝ Rathaus ➝ Ortsrecht/Sat-
zungen ➝ Flächennutzungsplan.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans ist nach 
§ 215 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
gegenüber der Stadt Altensteig geltend gemacht worden ist. 
Mängel der Abwägung sind nach § 215 BauGB unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung (GemO) oder auf Grund der Gemeindeordnung 
ist nach § 5 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(GKZ) in Verbindung mit § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 

nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans gegenüber der Stadt unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend 
gemacht worden ist. Diese Wirkung tritt nicht ein, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die Bekanntma-
chung nach der GemO verletzt worden sind.

Mobiliar für Asylunterkünfte gesucht
Für die Ausstattung unserer Asylunterkünfte benötigen wir 
Möbel wie Einzelbetten, Matratzen, einzelne Kleiderschränke, 
Sofa, Esstisch und Stühle.
Wer derartige Möbel abzugeben hat, darf sich gerne bei Frau 
Stöhr melden (Tel.: 957019, sarah-jane.stoehr@egenhausen.de).

Nachrichten aus den Schulen

Grundschule Egenhausen

Klasse 4 besucht die Feuerwehr
Wir waren am Mittwoch, den 10. Mai 2023 bei der Feuerwehr in 
Egenhausen. Von der Schule aus wurden wir mit den Feuerwehr-
autos zur Feuerwehr gefahren.
Dort wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. In den Gruppen wur-
de uns viel erklärt und erzählt. Die Feuerwehrleute haben uns das 
Feuerwehrauto vorgestellt. Sie haben uns gezeigt, wie man ein 
Streichholz richtig anzündet.
Danach gab es eine Pause. Dann wurden die Gruppen getauscht. 
Am Ende haben die Feuerwehrmänner die Garage mit künst-
lichem und ungiftigem Rauch eingenebelt. Wir durften in den 
künstlichen Rauch hinein, um uns vorzustellen, wie es wäre, 
wenn ein Zimmer voller Rauch ist.
Dann bekamen wir unsere Urkunde. Jeder Feuerwehrmann hat 
uns gratuliert, weil wir die Urkunde verdient hatten. Anschlie-
ßend wurden wir mit den Feuerwehrautos zur Schule gebracht. 
In der Schule haben wir uns bei den Feuerwehrmännern bedankt 
und verabschiedet. Danach durften wir nach Hause. 
Es war ein tolles Erlebnis.
geschrieben von Jan Seeger

 Foto: Wurster

Aus den Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde Egenhausen
Evang. Pfarramt Spielberg/Egenhausen, Pfarrer Ulrich Holland, 
Lilienstr. 2, 72213 Altensteig-Spielberg, Tel.07453 6339, 
E-Mail: pfarramt.spielberg@elkw.de oder ulrich.holland@elkw.de
Jugendreferentin Johanna Bach, Tel.Nr. 0163 8806973, 
E-Mail: johanna.bach@elkw.de
Kirchenhomepage: www.kirche-spielberg-egenhausen.de


